
 
 
 
 
 

Rückantwort an die: 
 
Stadtverwaltung Geldern 
Team für Grünflächen und Friedhöfe 
Issumer Tor 36 
 
47608 Geldern 
 
 

Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners auf privaten Grundstücken 
 

Die Stadt Geldern bekämpft im Jahr 2024 im Rahmen des Gesundheitsschutzes den auftretenden 
Eichenprozessionsspinner an städtischen Bäumen. Als Service für Bürgerinnen und Bürger besteht 
ebenfalls die Möglichkeit private Bäume mit einem Bacillus-thuringiensis-Präparat behandeln zu lassen. 
Für eine Beteiligung an der Bekämpfungsmaßnahme füllen Sie bitte die folgenden Felder aus. Für eine 
Spritzung muss eine befahrbare Zuwegung zu den Bäumen vorhanden sein. Die Spritzung erfolgt 
mittels traktorgeführten Vernebelungsanlagen. Die Abwicklung zwecks Termin erfolgt ebenso wie die 
Rechnungsstellung per Vorkasse direkt über das beauftragte Unternehmen Baumpflege Keller aus 
Issum. Die Stadt Geldern nimmt lediglich Daten entgegen und übermittelt diese an die Fa. Keller. 
 
Die Kosten für die Spritzung betragen 10,30 € je Baum und zuzüglich einer einmaligen 
Bearbeitungspauschale von 55,00 €. Alle Preise sind exklusive Mehrwertsteuer.  
Anfragen können bis spätestens 15.04.2024 14 Uhr entgegengenommen und verarbeitet werden.  
 

Baumstandort(-e) 
Ort, Straße, Haus-Nr. 
 

Anzahl der zu behandelnden Bäume 
 

 

Rechnungsempfänger 

Name, Vorname 
 

Ort, Straße, Haus-Nr. 
 

Kontaktinformationen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Unterschrift) 

 
Beigefügt finden Sie Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13 und 14 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016) 
  

Antragsteller (Name, Anschrift) 

 
Ort, Datum 

 



Informationen wegen der Erhebung personenbezogener Daten 
nach Artikeln 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSSGVO) 

(Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016) 
 
 

 
Namen und Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Verantwortlichen: 
 

 
Stadt Geldern – Der Bürgermeister – Issumer Tor 
36, 47608 Geldern oder E-Mail:  
datenschutz@geldern.de 

 
Kontaktdaten der/des 
Datenschutzbeauftragten: 

 
Datenschutzbeauftragter der Stadt Geldern, 
Issumer Tor 36, 47608 Geldern, E-Mail: 
dsb@geldern.de  
 

Herkunft der personenbezogenen Daten Die Stadt Geldern verarbeitet personenbezogene 
Daten, die sie im Rahmen des Antrages von Ihnen 
erhält.  

Kategorien der personenbezogenen Daten Es werden die folgenden Kategorieren 
personenbezogener Daten von Ihnen verarbeitet: 
Personalien (Name, Adresse, andere Kontaktdaten 
wie Telefon- und Handynummern sowie Email-
Adressen) 

 
Zweck und Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten: 

 
a) Zweck der Verarbeitung: 
Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 
betroffenen Person erfolgen 
 
b) Rechtsgrundlage: 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO 
 
c) Vertragsgegenstand: 
Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner auf 
privaten Grundstücken 
 

 
Kriterien für die Festlegung der Dauer der 
Speicherung personenbezogener Daten 

 
Maßstab für die Dauer der Speicherung 
personenbezogener Daten sind die 
Aufbewahrungsfristen 
 

 
Empfänger von personenbezogenen Daten 

 
Personenbezogene Daten dürfen an andere 
Personen oder Stellen weitergegeben werden, 
wenn Sie dem zustimmt haben oder die Weitergabe 
gesetzlich zugelassen ist: 
 
Die personenbezogenen Daten werden an die Fa. 
Baumpflege Keller, Vorst 42, 47661 Issum, 
weitergegeben um die Erfüllung des Vertrags zu 
ermöglichen.  
 

Nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b ist die Weitergabe 

an das beauftragte Unternehmen zulässig, da die 

Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags, 

dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 

oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 

betroffenen Person erfolgen.  

mailto:dsb@geldern.de


 

 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
 

 
Diese Rechte ergeben sich aus Artikel 15 bis 18 
Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 12-14 
DSG NRW. 
Recht auf Auskunft 
Es besteht ein Recht auf Auskunft der von der 
Vergabestelle verarbeiteten personenbezogenen 
Daten.  
Recht auf Berichtigung: 
Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die die 
betroffene Person betreffenden Angaben nicht 
(mehr) zutreffend sind. Unvollständige Daten 
können vervollständigt werden. 
Recht auf Löschung 
Es besteht grundsätzlich ein Recht auf Löschung 
der personenbezogenen Daten. Der Anspruch 
hängt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten noch zur 
Erfüllung der Aufgaben noch benötigt werden (s.a. 
Dauer der Speicherung). 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Es besteht ein Recht, eine Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten der betroffenen Person zu 
verlangen, sofern nicht ein wichtiges öffentliches 
Interesse dem entgegensteht (z. B. wirtschaftliche 
Verwendung von Haushaltsmitteln). 
Recht auf Widerspruch 
Es besteht das Recht, aus Gründen, die sich aus 
der besonderen Situation der betroffenen Person 
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden 
Daten zu widersprechen, sofern nicht ein 
überwiegendes öffentliches Interesse oder eine 
Rechtsvorschrift dem entgegensteht (z. B. 
Durchführung des Vergabeverfahrens). 
 

 
 
Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde: 

 
 
Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde im 
Land NRW ist: 
 
Die Landesbeauftragte 
für den Datenschutz NRW 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
 
Tel. 0211/38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Hieran sind etwaige Beschwerden zu richten, sofern 
die Auskunft gebende Behörde ihren Pflichten nicht 
oder nicht in vollem Umfang nachgekommen ist. 
 

 


